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Neues helvetisches Tagblatt»
^Fortsetzung des schwettz erischen Republikaners

Herausgegeben vsu Escher und Ufteri/ Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band I. X. XI.III. Bern, 15. Aug. 1799. (28. Thermit». VII.

Gesezgebu ng.
Grosser Rath, F. August.

Präsident: German».
De g gel er erhält sûr 3 Wochen Urlaub.
Anderwerth, im Namen einer Commission,

legt folgendes Gutachten vor, mit der Erklärung,
daß das Direktorium über diesen Gegenstand zu
Rath gezogen worden sey, »ud daß die Amnestie
nm)t auf die Msreisser d:r vom Feind besezten
Camone emüweilcn ausgedehnt werden könne, weil sie
niegt zu ihren Corps zurükberufen werben können:

An den Senat.
à>es Vollziehnngsdirekto-

rnlms vom 29. Jul. und 5. Aug. 1799,
^Erwaqung, daß viele Umstände, durch wel-che d-e meisten Ausrcisscr zur Desertion verleitet^?^, o:ews Verbrechen mildern, und auf der

^er wirklichen Lage das Wohldes e^.aatcs die Begnadigung foderl;
hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen.-
aî Denjenigen, weiche von den .^albbriaaden

è andern, im Sold

Verbrechen eine
stattet, unter nachfolgender Bedingung.

îlch inner der, durch das

reiche- a,-/> ^ehorden zur Amnestie für die Aus-
babe, dann will icht Gutachten stnnmen, sonst aber ni.ve

haben Frankreich Treue ae!chwo'-en

dicsclbiaVt-cken könnte^^ ^lechtts Gesinde! in

Erlach er stimmt zum Gutachten, weil die fràn-
kische Regierung eine ähnliche, aber noch ausgee
dehntcre Amnestie erklart hat.

Anderwerth: Wenn wir mit der erhaltenen
Auskunft nicht zufrieden sind, so müssen wir vom
Direktorium durch eine Bothschaft die genauere
Anzeige hierüber begehren.

Bourgeois wünscht näher zu bestimmen, daß
diese Amnestie nur das Ausreisten selbst angehe,
nicht aber andere Vergehen.

Anderwerth glaubt, auch hierüber sey der K
deutlich genug.

Bourgeois beharret auf seiner Einwendung.
Zimmer mann stimmt ganz Anderwerth und

dem sehr deutlichen Gutachten bei.
Carmintran unterstuzt Bourgeois, weil um

sere Solda'en keine Logiker sind, die einen solchen
§ so leicht verstehen.

Escher: Es ist unmöglich, in einem positiven
Gesez alle negativen Falle, auf die jenes nicht
paßt, vollständig anzubringen, und nur einzelne
anzuführen, würde Verwirrung veranlassen; also
stimme ich dem Gutachten bei.

Der § wird unverändert, so wie auch der fol--
gende angenommen.

Billeter, im Namen einer Commission, legt
folgendes Gutachten vor:

An den Senat.
In Erwägung, daß die Natjonalgüter einen der

wichtigsten Theile der Staatseinnahmen lie era, für
deren sorgfältige Bewachung die obersten Gewal-
ten, besonders in dem gegenwärtigen Zustand der
Dinge, eine heilige Pflicht auf sich haben;

In Erwägung, daß alle helvetischen Bürger
gleiche Rechte gemessen sollen, wenn es um Ver?
lauf solcher Güter zu thun ist;

In Erwägung, daß diejenigen Verkäufe der
Nationalgüter, die nicht öffentlich und durch Steis
gerung geschehen, dem Staat gefährlich und schäd-
lich sind, da ihm hingegen die öffentliche Versteif
gerung, nach einer vorhergegangenen Bekanntmas
chung, offenbar vortheilhaft ist;
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hat der grosse-Rath beschlossen:
1. Alle Nationalgüter, deren Verkauf die Ge-

sezgebung gebilligt hat, sollen auf öffentliche Ver-
sieigerung gebracht werden.

2. Die Tage der Versteigerung sollen von den
Verwaltungskammern bestimmt werden, und diese
sind gehalten, einen Monat vorher in allen öffent-
lichen Blattern Helvetians die zu verkaufenden Gü-
ter, ihren Zustand und den Tag und Ort der Ver-
sîeigerung bekannt zu machen; eben so sollen sie

auch auf irgend eine Art diesen Verkauf in denje-
nigen Gegenden bekannnt machen, wo ein solches
Gut selbst liegt.

Z. Wann es um Nationalgüter von einer be-

trachtlichen Ausdehnung, die einer Vertheilung fa-
hig sind, zu thun ist, so soll die Versteigerung
theils einzeln, theils im Ganzen geschehen.

Nach einiger Berathung wird die Dringlichkeit
und §§weise Behandlung beschlossen.

§ i. Herzog v. Ess.: Dieser Vorschlag sichert
die Nation nicht hinlänglich vor schlechtem Verkauf,
weil sich leicht ganze Gegenden zu geringem Ankauf
verbinden können; es ist also nothwendig, diese
Güter vor allem aus zu schätzen, und diese Scha-
tzung gehörig zu organisircn; also weise man das
Gutachten an die Commission zurük.

Bourgeois folgt, indem auch die Versteige-
rungsart naher bestimmt werden muß.

Domini ist gleicher Meinung, und wünscht
auch die Zahlungstermine gesezlich zu bestimmen.

Billeter will das Gutachten zurüknehmen,
und bittet einzig, daß der Commission noch einige
Mitglieder beigeordnet werden.

Cartier folgt, will aber auch die Schätzungen
bekannt machen, und das Gescz auf alle Verkaufe
ausdehnen.

Zimmermann stimmt ganz bei, und federt
in 8 Tagen ein neues vervollständigtes Gutachten.

Carmintran folgt, und will auch über Ver-
Pachtungen ein Gesez haben.

Das Gutachten wird der Commission zurükge-
wiesen, und derselben beigeordnet, Jomini und
Herzog v. Eff.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal ver-
lesen und in Berathung genommen.

An den Senat.

Hat der große Rath auf die Bothschaft des

Vollziehungsdirektoriums vom io. Heumonat

beschlossen:
Zu erklären, daß alle Collocationen bei Gelds-

tagen, welche nach der Bekanntmachung des Gest-
tzes vom 12. April statt haben, von den Richten
nach Vorschrift dieses Gesetzes berichtigt werden

sollen, wenn schon der Geldstag vor der Bekannt-
machung des Gesetzes eröffnet worden ware.

Pelleg rini stimmt zum Gutachten, welclies

ganz der Constitution angemessen ist, von der des

Gesetz vom 12. April 99 nur eine Erklärung ist,

und also nicht als rükwirkendcs Gesetz aufzeM
werden kann.

Herzog v. Eff. findet die Crwâgungsgmnde
ganz unrichtig indem die Constitution alte Ucbun-

gen und Rechte beibrhält, bis neue Gesetze an ihre

Statt kommen; überdem ist das Gwa i'ten selbst

ungerecht, weil es ein Gesetz zurülwirkeud machen

will, welches niemals statthaben kann; er federt

daher, da die Rechtfertigung eines Ausfalls »n

die Folge von diesem selbst ist, und da kein GH
rük-virkend seyn kann, daß keine Rechtfertigung, d><

Folge eines Auffalls ist, der vor dem Gesetz M
habe, nach demselben sondern nach den «W

Rechten und Uebungen berichtigt werde.

Ekcher: Eine Rechtfertigung ist die uuaas-

weichliche Folge eines Ausfalls, von dem ste mu?

veranlaßt wird also kann sie nimt als eine vB

diesem unabhängige Sache betrachtet werden, um

muß also auch nach denjenigen Gesetzen beun.M

werden, die zur Zeit des Auffalls, als dem um

fang des Rechtfertignngsgeschafts, noch gH»d

waren. Hierwider wendet die Mehrheit der aon.

mission ein, daß schon die Constitution völlig

ches Concursrecht als unmittelbare Folge der Glu n

heit eingeführt habe; allein wenn dieß ware, u '

um haben wir denn ein Gesetz darüber ssHss'â
und wohin wird es nils führen, wenn wu r'd
Grundsatz anerkennen, daß die Freiheit im!id Msft

statt haken 7-'heit auch ohne Gesetze unbedingt steu.

sen? Die in der Constitution selbst ciustweu

bchalteneu Uebungen und Rech e >àden ^
mal, ehe neue Gesetze vorhanden sind, aduM^
werden müßen, jeder Richter könnte

Willkühr die Ideen von Freiheit und

ausdehnen; und welcher Ausdehnung stao s ^ ^
fähig / und kurz statt Gerechtigkeit
Willkuhr, statt Freiheit Unterdruoung,

>In Erwägung, daß das Gesetz vom 12. April 1

selbst erklart, daß es auf die Constitution gearuii-
det ist, welche alle Vorrechte von Canton aegen
Can on, und olle Ungleichheit der Rechte zwischen
ihren Bewohnern qufhebt,

der Ni»-
Gleichheit die Unglei.dbett oer Begwsse 0. '

ter, denen u-n unterworfen war-m. un» S
ma»

zur Tagesordnung über jene Aufrage oe-^-
rinms, darauf begründet, daß das ^ 1

a»I
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keinen vor demselben schon angefangenen Rechts-
fall anwendbar ist.

Sch lumps glaubte nicht, eine so gerechte
Cache, wie dieses Gutachten ist, vertheidigen zu
müßen. Er ist auch der Meinung, daß ein Gesetz
nicht zurükwirkend gemacht werden könne; aber es
soll auch nicht still stehen, und wenn man die Sa-
che so genau nehmen will, wie meine Gegner, so
müßte bei keiner vor dem Gesetz eingegangenen
Schuld das Gesetz anwendbar seyn. Unser Gesetz
war eine bloße Auslegung der Constitution, und iiî.
also nicht erst von seinem Datum an wirksam;
ein Verbrechen wohl, ist nur nach demjenigen S-raf-
gesetz strafbar, welches bei Begehung desselben
statt hatte; hier aber ist nicht nur das Gesetz,
sondern die Constitution da und so trimme ich
zum Gutachten.

Legier: Schon lange hatte unser Gesetz jene
Ungerechtigkeit aufheben sollen, allein es kam etwas
fpat, und noch sind mehrere alte ungleiche Rechte
vorhanden weiche ebenfalls schon aafgchoben seyn

.^chb" lange fühlte ich, daß die ungleiche
unrecht sey, und daß die Fremden eher

-
"îs vernachtheiligt werden sollten weil

s.,? den Zustand ihrer Schuldner best

ach t u,
Fremoen; er stimmt zum Gut-

auch zum Gutachten, denn un-lere heute anerkannte Amnestie wird ja auch auf
d eu er" fo d e ^u^" Ausreißer angewandt wer-
und'â^- einen begem Erwagnngsgrund,""d Rukwe.sung «n die Commission.
Guts d--

UWWZM
min, .st auch dieser Meinung

dcrte /wndluna .^chlsertignng tzr eine abgeson-
«n G-s-» 5°» ê.„.,

achten bei. ^ stimmt er dem Gut-

(Die Fortsetzung folgt.)

i A.,a >ss nn
Senats v.

Ustr^ Meinung des B.Uireri. (A>ergl. Seite löö. ötzj

b. ^ât in der Sitzung des Senats
Gelegenheit eines Beschlusses, der

das Direktorium auffodert, die noch verhafteten
Geiseln loszulassen oder dem Richter zu überg bei,
Gelegenheit genommen, seine am i. Aug. gm-.ßerte
Meinung zu erläutern. — W r lassen d.ese neue
Meinung als Erläuterung der erstem abdrucken.)

„Gegen den Willen der Constitution und dazu auf
keine Weise berechtigt, behalt das Direktorium immer
noch helvetische Bürger theils inner theils außer Hel-
vetien von ihrer Heimath und von ihren Familien ge-
trennt, als Sraatsgefangne zurük — ohne eine Anklage
gegen sie zu bilden, ohne sie einem Richter zu über-
geben, obgleich dieß von ihnen, obgleich dieß für
sie, wiederholt ist verlangt werden. Diese Thatsache
allein, B. R., Ware hinlänglich, uns den vorlie-
genden Beschluß annehmen zu machen ; allein es
vereinigen sich damit noch andere Beweggründe:
das Direktorium hat vor einiger Zeit bei den gesez-
gebenden Rathen angefragt, was es, nachdem sei-
ne außerordentlichen Vollmachten zu Ende ge-
gangen, mit den vorhandenen Geiseln anfangen
solle; der große Rath ist über diese Anfrage zur Ta-
gcsordnuug gegangen, ohne Zweifel in der Ueber-
zeugung, das Direktorium werde einsehen, was die
Constitution und was seine Pflichten darüber fo-
dem: seither aber sind Wochen verflossen und das
Direktorium behalt seine Geiseln: es wira also
Pflicht der Gesezgcbung, das Direktorium an seine
Pflicht zu erinnern. — Aber mehr noch: Wir selbst,
B. R., sind an den gcnommnen Maaßregeln nicht
unschuldig: Wir haben durch die außerordentlichen
und inconstitutionellen Vollmachten, die wir dem
Direktorium eine Weile lang gaben, dieselben we-
nigstens veranlaßt; wir haben durch jene Vollmach-
ten die persönliche Freiheit der Bürger, der Will-
führ, und also den Launen dreier Manner überge-
ben. — Mit der persönlichen Freiheit der Bürger
schwindet aber alle Freiheit; ob er dann Paul
heiße, oder Peter, oder Fridrich Eesar, der Mann,
dessen Willkühr über meine Freiheit gebietet, ob er
im Namen der Freiheit oder im Namen der Ty-
rannei handle, ob er bei der Freiheit schwöre oder
beim Despotism, das gilt mir gleich viel: wo keine
persönliche Freiheit ist, da ist die politische Freiheit
Unding und leerer Wortschall.

Das Direktorium hat von unsern Vollmachten
einen sehr traurigen Gebrauch gegen die Freiheit der
helvetischen Bürger gewacht. Es hat Geiseln aus«
heben lassen. — Geiseln! Gott weiß für wessen
Sicherheit — wenigstens für die der Patrioten nicht;
diese bedürfen keiner solchen Sicherheit. Auch ch
bin Patriot, B. R- — das will sagen: ich liebe me.n
Vatcrla .0 i,h liebe Helretim und Helveliens Bin?
ger, und bin bereit, was immer von nur abhan-
gen mag, zu chnn fur >hr Wohl — das will sagen,
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